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Stören Sie die Zwerge in Nachbars Vorgarten oder das Gequake der 
Frösche in dessen Teich? Ist seine Garage der Stein des Anstoßes oder Ihr 
Pflaumenbaum? – Das nachbarliche Gemeinschaftsverhältnis, so sollte es 
jedenfalls sein, verpflichtet als besondere Ausprägung des Grundsatzes 
von Treu und Glauben jeden Nachbarn, aus den Umständen der engen 
nachbarlichen Gegebenheit heraus die gebotene und zumutbare Rücksicht 
auf die Nachbarschaft zu nehmen. Wenn es denn immer so einfach 
wäre … 

Jedenfalls sollten Sie Ihre Rechte, aber auch Ihre Schranken als guter 
Nachbar kennen. Der ARD-Ratgeber zum Thema Nachbarrecht vermittelt 
einen Überblick, welche Beeinträchtigungen Sie seitens Ihres Nachbarn 
hinnehmen müssen – aber auch, wogegen Sie sich wehren können. Ihr 
Wissen um die Grenzen Ihres Handelns, nicht zuletzt aber auch die genaue 
Kenntnis der Rechte Ihres Nachbarn vermeiden unnötige Streitereien über 
den Gartenzaun hinweg. Die Neuauflage bringt den Ratgeber auf den 
aktuellen Stand.

Detlef stollenwerk ist als kommunaler Praktiker mit den Problemen des 
Nachbarrechts vertraut. Mit zahlreichen Publikationen hat er zu deren 
Lösung wesentlich beigetragen.
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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER, 
UND NATÜRLIcH AUcH: LIEBE ZUScHAUERIN,  
LIEBER ZUScHAUER DES ARD-RATGEBER 
REcHT,

die Welt wird täglich komplizierter. Die Welt der Paragrafen so-

wieso. Ständig wächst der Berg von Verordnungen, Gesetzen, 

Urteilen und Meinungen. Die Paragrafenwelt verständlicher für 

Sie – unsere Leser und Zuschauer – ausfallen zu lassen, das ist 

das erklärte Ziel des ARD-Ratgeber Recht.

Es gibt dabei wenige Sendungen in der deutschen Fernseh-

landschaft, die Sie, unsere Zuschauer, so häufig zu Papier und 

Füller greifen lassen (oder Sie dazu bringen, Ihr Mail-Programm 

zu starten), wie der ARD-Ratgeber Recht. Dafür bedanken wir 

uns – und auch für das Vertrauen, das Sie in uns setzen. Leider 

dürfen und können wir Ihnen nicht die umfangreichen Aus-

künfte geben, die wir Ihnen gern geben würden. Denn unser 

Programmauftrag besteht darin, Rechtsprobleme und juristi-

sche Fragen auf einer leicht verständlichen Ebene aufzuarbei-

ten. Die Rechtsauskunft und die Rechtsberatung im Einzelfall 

gehören nicht dazu.

Umfangreichere Informationen, die die Sendungen ergänzen, 

bieten wir dem interessierten Publikum seit vielen Jahren mit 

der Buchreihe zum ARD-Ratgeber Recht an. Der Südwest-

rundfunk SWR, der den ARD-Ratgeber Recht produziert, be-

treut diese Reihe. Ziel ist, verständliche und erschwingliche 

Bücher zu den juristischen Themen aus unseren Sendungen 

anzubieten. Unsere erfahrenen und juristisch geschulten Au-

toren können in allgemein verständlichen Ausführungen die 

Ratsuchenden bestens begleiten. Ein klarer Aufbau soll dem 

Leser einen schnellen Zugriff auf die gesuchten Informationen 

gewährleisten. Dazu gibt es Musterbriefe von Experten, Tipps 

und Ratschläge. Im Internet finden Sie darüber hinaus weitere 

sendungsbezogene Informationen.

Unser wichtigstes Anliegen ist es, Ihnen – ausgehend von den 

Berichten und Reportagen unserer Sendungen – vertiefende 
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und alltagsnahe Informationen zur Verfügung zu stellen, die 

Sie bei der Lösung Ihrer persönlichen rechtlichen Probleme un-

terstützen – also, die Paragrafenwelt begreifbarer zu machen.

Mit Dank für Ihre freundliche und kritische Begleitung unserer 

Arbeit!

Dr. Frank Bräutigam 
ARD-Fernsehredaktion Recht und Justiz 

Südwestrundfunk Karlsruhe
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Das Nachbarrecht regelt zusammen fassend die Rechts-

fragen, die sich aus dem benachbarten Eigentum 
ergeben. Ein Grundstückseigen tümer kann im Prinzip mit 
seinem Eigentum nach Belieben verfahren. Und er kann sich 
gegen Beeinträchtigungen seines Eigentums wehren. Es ist 
aber naheliegend, dass nicht jede Beeinträchtigung einen 
abwehranspruch auslöst. Es gibt eine Vielzahl von Einwir-
kungen, die der Grundstückseigentümer hinnehmen muss.

Dieses Kapitel befasst sich mit den Grundfragen des Nach-
barrechts, insbesondere mit den aufgaben der Polizei im 
Nachbarstreit und mit dem Umfang und den Grenzen des 
Eigentums.

AllGeMeines zUM 
nAchbARRecht
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DAS NAcHBARREcHT IM  
ÜBERBLIcK
Das Nachbarrecht ist heute sehr vielschichtig und nicht ein-

fach zu durchschauen. Wenn man begrifflich das erfassen 

möchte, was man unter Nachbarrecht einordnet, so müsste 

man alle Rechtsnormen zusammenfassen, die sich damit be-

schäftigten, zwischen Nachbarn einen Ausgleich widerstrei-

tender Interessen zu schaffen. Hierbei muss jedoch auch be-

rücksichtigt werden, dass sich der Begriff des Nachbarn nicht 

an einer Einzelperson oder einer Personengruppe orientiert. 

Nachbar kann z.B. auch ein Gewerbebetrieb sein.

Beim Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts war das Nachbarrecht weitestgehend 

privates Recht. Verschiedene Regelungsbereiche nachbar-

rechtlicher Fragen wurden dem Landesgesetzgeber überlas-

sen (vgl. hierzu S. 183 ff.). Die Ermächtigung ergibt sich aus 

Art. 124 EGBGB. Von dieser Regelungsbefugnis haben fast 

alle Bundesländer Gebrauch gemacht und ergänzende landes-

rechtliche Nachbarrechtsgesetze erlassen. Privatrechtliche 

Nachbaransprüche werden in der Regel im Wege der Klage 

vor den Zivilgerichten (Amts-, Land-, Oberlandesgericht bzw. 

beim Bundesgerichtshof) geltend gemacht. Ein Nachteil dieser 

Regelung ist jedoch, dass nachbarrechtliche Ansprüche, falls 

eine gütliche Einigung nicht möglich ist, gerichtlich durchge-

setzt werden müssen, was natürlich nicht zur Entlastung der 

ohnehin stark beschäftigten Zivilgerichte führt. Das Nachbar-

recht hat aber heute auch viel an Bedeutung im öffentlichen 

Recht gefunden, nicht zuletzt weil vermehrt öffentlich-recht-

liche Bestimmungen nachbarschützende Vorschriften enthal-

ten. Öffentlich-rechtliche Nachbarstreitigkeiten werden regel-

mäßig vor den Verwaltungsgerichten ausgetragen.
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Öffentl iches und privates Nachbarrecht 

Die Rechtsquellen des nachbarrechts im Überblick:

nachbarrecht

privates Nachbarrecht öffentliches 
 Nachbarrecht

BGB 
(§§ 903–924, 1004)  

code civil (kaum noch 
praktische Bedeutung)

enthält verschiedene 
öffentlich-rechtliche 
Vorschriften, z.B. 
Baugesetzbuch, 
Bundes- Immissions-
schutzgesetz u.a.

Nachbarrechtsgesetze 
der Länder

Nachbarrechtliches Ge-
meinschafts verhältnis  
(aus § 242 BGB durch  
Literatur und Rechtspre-
chung entwickelt).

öFFENTLIcHES UND PRIVATES  
NAcHBARREcHT

Das Verhältnis zwischen dem privaten und öffentlich-rechtli-

chen Nachbarrecht ist juristisch in einigen Fällen nicht zu tren-

nen und daher auch für den Laien nur schwer durchschaubar. 

So greifen die Zivilgerichte in Privatklageverfahren in öffent-

lich-rechtlich betriebene Sportanlagen ein und verfügen Be-

nutzungseinschränkungen und -verbote (z.B. ein feiertägliches 

Spielverbot), was natürlich die Verwirrung komplett macht. 

ZUSTÄNDIGKEIT DER GERIcHTE
Kommt es im Nachbarstreit zur Klage, sollten Sie sich vorher 

rechtskundig machen, mit welcher Klage vor welchem Ge-

richt vorgegangen werden muss. Denn nichts ist ärgerlicher 

als ein kostspieliger Zivilprozess, bei welchem am Ende das 
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Gericht feststellt, dass es sich im vorliegenden Fall um eine 

öffentlich-rechtliche Streitigkeit handelt, die vor den Verwal-

tungsgerichten zu verhandeln ist.

Karl Müde ist ein Nachtmensch. Als freiberuflicher Schriftstel-

ler liebt er es, bis in die späte Nacht zu arbeiten, um dann bis 

zum Mittag des folgenden Tages auszuschlafen. Da er in der 

Nähe der örtlichen Kirche wohnt, stört ihn seit geraumer Zeit 

das gegen 7.00 Uhr beginnende morgendliche Kirchengeläut. 

Er will dagegen rechtlich vorgehen. Die Frage ist, vor welchem 

Gericht?

Obwohl man natürlich der Auffassung sein könnte, dass durch 

den Lärm bürgerlich-rechtliche Bestimmungen verletzt und 

demzufolge eine zivilrechtliche Unterlassungsklage in Frage 

kommen könnte, hat das BVerwG (DÖV 1984, 255) eindeutig 

bestätigt, dass der Rechtsschutz gegen kirchliches Glocken-

geläut im Wege einer sogenannten „Immissionsabwehrklage“ 

vor den Verwaltungsgerichten geltend zu machen ist. Zum 

einen stellen anerkannte Kirchen Körperschaften des öffent-

lichen Rechts dar bzw. sind diesen zumindest zuzuordnen. 

Andererseits erfüllt der Glockenturm den „Anlagenbegriff“ im 

Sinne des Bundes-Immissionsschutzrechts. Aber dazu später 

mehr.

In einem anderen Fall hatte der Bundesgerichtshof (DÖV 

1984, 634) die Einschlagung des Zivilrechtsweges bejaht. Hier 

ging es um eine Immissionsabwehrklage, die darauf gerichtet 

war, eine mit behördlicher Genehmigung mögliche Verlegung 

der Haltestelle eines privatrechtlich betriebenen Linienbusun-

ternehmens zu erreichen.

Wie gesagt, ist die genaue Zuordnung nicht immer einfach. 

Daher hier einige Hilfestellungen.

Kirchliches Glocken-
geläut



Öffentl iches und privates Nachbarrecht 13

01

Erfolgt eine Störung durch die öffentliche Hand im 
 Rahmen privater Betätigung, so ist der Zivilrechtsweg gegeben. 
Erfolgt die Beeinträchtigung durch die öffentliche Hand in ausübung 
hoheitlicher Gewalt, besteht ein abwehranspruch, der vor dem Ver-
waltungsgericht einklagbar ist. 

Die Zivilgerichte befassen sich z.B. mit Fragen der Stauben-

twicklung im Zuge von Straßenbauarbeiten, Straßenlärm, 

soweit er nicht unmittelbar durch die öffentliche Hand verur-

sacht wird, auch u.a. mit Sportlärm. Geht es um „hoheitlich“ 

veranlassten Lärm, sind die Verwaltungsgerichte anzurufen. 

Wird jedoch nicht der Anspruch auf Abwehr oder Einschrei-

tung, sondern auf Entschädigung wegen der Wertminderung 

des Grundstücks geltend gemacht, so sind wiederum die Zi-

vilgerichte am Zug.

Wozu ist das wichtig? Ganz einfach. Die Anforderungen, die 

das bürgerliche und das öffentliche Recht an das nachbarli-

che Verhalten stellen, sind nicht immer identisch. Gewissen 

Anliegen wird nur durch das private, anderen nur durch das 

öffentliche Recht Rechnung getragen.

PRÜFUMFANG UND KoSTEN
Eine zivilrechtliche Klage ermöglicht eine umfassende Prü-

fung aller in Frage kommenden Gesichtspunkte. Denn das 

ordentliche Gericht prüft im Rahmen der §§ 823 Abs. 2, 1004 

BGB auch die Anwendbarkeit nachbarschützender öffentli-

cher Normen. Verwaltungs gerichte untersuchen dagegen im 

Verwaltungsrechtsstreit grundsätzlich keine bürgerlich-recht-

lichen Bestimmungen.
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Die Rechtsverfolgung im Zivilprozess ist jedoch oftmals 
beschwerlich, da sie mit einer erheblichen Kostenlast und mit einem 
 größeren Kostenrisiko verbunden ist. Die anrufung der Verwaltungs-
gerichte ist für den Betroffenen bequemer und kostengünstiger, da 
er oftmals keine besonderen Formalien zu beachten hat und auch 
vielfach keine Beweise erheben muss. 

Die Mitwirkung von Rechtsanwälten ist im Zivilprozess bereits 

beim Landgericht vorgeschrieben, aber meist schon beim 

Amtsgericht empfehlenswert. Der Kläger hat, bevor das Ge-

richt tätig wird, einen Gerichtskostenvorschuss zu leisten. Bei 

erfolgloser Klage hat er auch die außergerichtlichen Kosten 

des Gegners, insbesondere die Gebühren des Gerichts und die 

Kosten von dessen Anwalt zu erstatten. Beim Verwaltungs-

rechtsstreit besteht erst bei den Oberverwaltungsgerichten 

Anwaltszwang.

DIE PoLIZEI IM NAcHBARSTREIT

Bei nachbarrechtlichen Streitigkeiten ist der Nachbar auf Hil-

fe angewiesen. Bei privatrechtlichen Auseinandersetzungen 

ist dies in der Regel das Zivilgericht. In Ausnahmefällen kann 

auch die Polizei hinzugezogen werden. 

Aufgabe der Polizei ist nach den Bestimmungen der Polizei-

gesetze der Länder die Gefahrenabwehr für die öffentliche 

Sicherheit oder Ordnung. Sie trifft die notwendigen Maßnah-

men im sogenannten „pflichtgemäßen Ermessen“. Daraus 

folgt, dass der einzelne im Prinzip keinen Anspruch auf poli-

zeiliches Handeln hat, denn die Polizei wird grundsätzlich im 

Interesse der Allgemeinheit tätig. So lautet beispielsweise § 1 

Abs. 3 des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes Rhein-

land-Pfalz, der den Bestimmungen der Polizeigesetze anderer 

Bundesländer ähnelt, wie folgt:

tipp 

Ein Recht auf 
Selbsthilfe besteht 
nur in einzelnen, 
gesetzlich beson-
ders geregelten 
Fällen. Also kein 
Faustrecht an-
wenden, das kann 
nämlich teuer 
werden! 
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Die Polizei im Nachbarstreit

„Der Schutz privater Rechte obliegt den allgemeinen Ord-

nungsbehörden und der Polizei nach diesem Gesetz nur dann, 

wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist 

und wenn ohne ordnungsbehördliche oder polizeiliche Hilfe 

die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich er-

schwert werden würde.“

Der Schutz privater Rechte ist grundsätzlich nicht Sache 
der Polizei, sondern der Zivilgerichte. Die Polizei darf nur in gesetz-
lich festgeschriebenen ausnahmefällen tätig werden, wenn also 
gerichtlicher Schutz nicht, nicht rechtzeitig oder nur unzureichend 
erlangt werden kann. Und auch dann trifft die Polizei nur „vorläufige 
Sicherungsmaßnahmen“. Etwas anderes gilt nur, wenn durch die 
Gefährdung privater Rechte gleichzeitig ein Straftatbestand oder ein 
ordnungswidrigkeitentatbestand erfüllt wird.

Erwin Knalltüte ist kein Kind von Traurigkeit. Er veranstaltet, 

zum Leidwesen seiner Nachbarn, häufig lautstarke Partys. Als 

eine Feier wieder einmal die Nachtruhe der Anwohner erheb-

lich beeinträchtigt, verständigt eine Nachbarin gegen 3.00 Uhr 

morgens die Polizei, die auch einen Streifenwagen schickt. 

Darf die Polizei tätig werden?

Die Lärmbelästigung des Nachbarn verletzt in erster Linie privat-

rechtliche Bestimmungen, nämlich die des § 906 Bürgerliches 

Gesetzbuch (BGB). Sie kann aber auch öffentliches Recht verlet-

zen, wenn durch den Lärm eine Gesundheitsgefährdung einer 

Einzelperson zu befürchten ist oder aber der Lärm eine Personen-

gruppe beeinträchtigt. Die Lärmbelästigung der Nachbarschaft 

stellt beispielsweise nach § 117 Ordnungswidrigkeitengesetz 

eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet 

werden kann. Entsprechende Anzeigen nehmen, neben der zu-

ständigen Behörde, vor allem die Polizeidienststellen auf.
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Wie dargelegt, ist der Aufgabenbereich der Polizei im Privat-

rechtsschutz beschränkt. Viele nachbarrechtliche Streitig kei-

ten sind, ordnungsrechtlich betrachtet, sogenannte Bagatellfäl-

le. Die Polizei wird in diesen Fällen ihr Ermessen dahingehend 

ausüben, nicht tätig zu werden und auf die Möglichkeit der In-

anspruchnahme gerichtlicher Hilfe verweisen. Hierbei handelt 

es sich nicht um eine bequeme Bearbeitung durch die Polizei, 

sondern es ist einfach nicht Aufgabe der Ordnungsbehörden, 

in Anbetracht der Vielzahl von Straftaten privatrechtliche Strei-

tigkeiten zu regeln. 

Im Rahmen der objektiven Feststellung einer Lärmbelästigung 

und deren Verfolgung können die Polizeibeamten im Zweifels-

fall ebenfalls als Zeugen hinzugezogen werden. Zum Thema 

Lärmbelästigung vgl. S. 28 ff.

EIGENTUM – UMFANG UND  
GRENZEN
Das Eigentum eines Einzelnen ist ein grundrechtlich geschütz-

tes Gut (vgl. Art. 14 GG). Auch das BGB beschäftigt sich in 

seinem dritten Buch (dem Sachenrecht) durchweg mit dem 

Begriff, ohne allerdings, ebenso wie das Grundgesetz, eine 

Definition des Eigentumsbegriffs zu geben. Was also ist Ei-

gentum?

Als Eigentum im Sinne des Grundgesetzes wird jede vermö-

genswerte Rechtsposition geschützt. Bürgerlich-rechtlich um-

fasst der Eigentumsbegriff eine sogenannte Sachherrschaft. 

Also eine Herrschaft, die sich dahingehend ausdrückt, mit der 

Sache (beweglicher Gegenstand oder Grundstück) nach Belie-

ben zu verfahren, also jederzeit zu verkaufen, zu verschenken 

oder z.B. zu vermieten. Das Eigentumsrecht ergibt sich in ers-

ter Linie aus der Bestimmung des § 903 BGB. Dort heißt es: 

tipp 

Wie angeführt, 
kann dennoch die 
Inanspruchnahme 
polizeilicher Hilfe 
bei nächtlichen 
Ruhestörungen 
hilfreich sein. 
Einerseits sind 
die zuständigen 
Stellen in der 
Nachtzeit nur 
schwerlich zu er-
reichen, die Polizei 
jedoch ist präsent. 
Andererseits 
hat bereits das 
bloße Erscheinen 
der Polizei zur 
Folge, dass die 
Lärmbelästigung 
eingestellt wird. 
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„Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das 
Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben 
verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen.“ 

Das hört sich kompliziert an, ist aber sehr einfach. Es bedeu-

tet, dass jeder Eigentümer zunächst mit seinem Eigentum im 

Prinzip machen kann, was er will. Daraus entstammt auch der 

Volksausspruch: „Auf meinem Eigentum kann ich anstellen, 

was ich will“. Grundsätzlich stimmt das.

ausnahmen sieht das BGB in zwei Fällen vor. Dann näm-
lich, wenn ausdrücklich eine gesetzliche Vorschrift Einschränkungen 
enthält oder aber durch die Eigentumsnutzung die Rechte anderer 
verletzt werden.

Fritz Schlau möchte nicht, dass jemand Einblick in sein Grund-

stück nehmen kann. Er beschließt daraufhin, um sein Grund-

stück eine 10 m hohe Einfriedung zu ziehen. Der Nachbar ist 

hiermit überhaupt nicht einverstanden, weil diese Maßnahme, 

bedingt durch die dichte Besiedlung, einen kompletten Licht-

entzug auf seinem Grundstück verursachen wird. Er will ge-

gen das Vorhaben einschreiten. Mit Erfolg?

Ja. Wenn auch das Beispiel etwas überspitzt dargestellt ist, 

so verdeutlicht es beide Einschränkungen der Eigentumsnut-

zung. Zum einen wird Schlau gegen gesetzliche Vorschrif-

ten (so z.B. gegen baurechtliche Bestimmungen) verstoßen, 

gleichzeitig aber auch das Eigentumsrecht (Lichtrecht) seines 

Nachbarn verletzen.

Der zweite Halbsatz des § 903 BGB bringt zum Ausdruck, dass 

jeder Eigentümer grundsätzlich andere von der Einwirkung auf 
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sein Eigentum ausschließen kann. Er besagt also, dass kein 

Dritter gegen den Willen des Eigentümers über dessen Sa-

chen verfügen darf. Die Bestimmung umfasst auch sämtliche 

verbotswidrige Einwirkungen (Zuführung von Rauch, Gasen 

u.a.) auf das Eigentum. Der nachbarrechtliche Abwehran-

spruch ist im § 1004 BGB nochmals normiert. Zu dem An-

spruch mehr auf S. 106 ff.

Die Begrenzung des Eigentums erläutert wiederum das Gesetz. 

Nach § 905 BGB erstreckt sich das Recht des Eigentümers 
am Grundstück auf den Raum über der oberfläche und auf den Erdkörper 
unter der oberfläche. Der Eigentümer wird also in gewisser Weise auch 
bzgl. Eingriffen in den Luftraum als auch im unterirdischen Bereich seines 
Grundstücks geschützt. Die tiefen- oder höhenmäßige Grenze liegt dort, 
wo er kein Interesse am Schutz haben kann (vgl. § 905 Satz 2 BGB). 

 

In diesen Fällen hat der Eigentümer die Einwirkung zu dul-

den, hat aber unter Umständen einen Ausgleichsanspruch. 

Vielfach enthalten auch spezielle Vorschriften besondere 

Benutzungsrechte, insbesondere für die Verlegung von Ver-

sorgungsleitungen o.Ä. Anwendungsfälle aus der Recht-

sprechung: Dachantennen und Kabelanschlüsse, Leitungs-

verlegungen und Strommasten, Überschwenkungen von 

Baukranen, Drahtseilbahn, Tunnelbau usw.

Der Grundstückseigentümer kann nach § 905 BGB in be-

grenzter Weise auch die Räume oberhalb und unterhalb sei-

ner Grundstücksfläche nutzen. So kann er beispielsweise mit 

Solargeräten die Sonnenenergie auffangen oder Windgenera-

toren einsetzen, z.B. sein Grundstück unterkellern oder vorhan-

dene unterirdische Bodenschätze gewinnen.
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Im folgenden Kapitel geht es um das sogenannte bür-
gerlich-rechtliche Nachbarrecht. Es gilt für das gesamte 

Bundesgebiet. Die gesetzlichen Regelungen finden sich im 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Kernpunkt dieser Regelun-
gen sind die Immissionsbelastungen unter Nachbarn. Der 
Nachbar kann Einwirkungen aller art  vom Nachbargrund-
stück grundsätzlich verbieten, wenn diese seine eigene 
Grundstücksnutzung deutlich einschränken. 

Zu den weiteren Themen des bürgerlich-rechtlichen Nach-
barrechts gehören das Notwegerecht, der Überbau und die 
Vertiefung von Grundstücken, in das Nachbargrundstück 
hereinragende Äste und eindringende Wurzeln, gefahr-
drohende anlagen, die Schaffung von Grenzeinrichtungen 
sowie der „Überfall von Baumfrüchten“.   

WAs ReGelt DAs 
 bÜRGeRlich-Rechtliche 
nAchbARRecht?

02
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STöRENDE EINWIRKUNGEN VoM  
NAcHBARGRUNDSTÜcK
In § 906 Abs. 1 BGB werden eine Reihe von Immissionen (so 

z.B. Rauch, Geruch, Lärm, Gase usw.) genannt, die die Benut-

zung des Nachbargrundstücks beeinträchtigen können. Die 

Bestimmung enthält daher u.U. einen Beseitigungs- bzw. Un-

terlassungsanspruch bei entsprechenden Störungen. Bevor 

jedoch auf Beispielsfälle für verschiedene Beeinträchtigungen 

eingegangen wird, muss zunächst die Systematik der Vor-

schrift erläutert werden.

systematik des § 906

• Nach § 906 Abs. 1 BGB kann ein Grundstückseigentümer bestimmte 
Einwirkungen vom Nachbargrundstück verbieten, wenn sie zu einer 
wesentlichen Beeinträchtigung der Grundstücksbenutzung führen. Im 
Umkehrschluss folgt daraus, dass er unwesentliche Beeinträchtigun-
gen grundsätzlich dulden muss.

• Ist die Beeinträchtigung nach § 906 Abs. 1 BGB wesentlich, so kann 
der Nachbar sie nicht verbieten, wenn die Benutzung des einwirken-
den Grundstücks ortsüblich ist und die Beeinträchtigung nicht durch 
wirtschaftlich zumutbare Maßnahmen verhindert werden kann (§ 906 
Abs. 2 BGB). Für die Beurteilung des Begriffes „ortsübliche Nutzung“ 
kommt es auf die Umgebung an. Im Zweifel wird ein Gericht den 
Begriff auslegen müssen.

Der Laub- und Nadelfall vom Baum eines Nachbarn wird in 

einer durchgrünten ländlichen Gegend eher zu dulden sein als 

in einem dicht besiedelten Stadtviertel.

Liegt eine wesentliche, aber ortsübliche Beeinträchtigung 

vor, so muss sie der Betroffene nur dann dulden, wenn sie 

nicht durch wirtschaftlich zumutbare Abwehrmaßnahmen 

verhindert werden kann. Für den „Störer“ muss die Abwehr-

maßnahme unzumutbar sein. Hierbei wird an die Leistungsfä-

higkeit einer „Durchschnittsperson“ geknüpft. Es spielt also 
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keine Rolle, ob der konkret Betroffene wegen finanzieller Eng-

pässe zurzeit die Maßnahme nicht finanzieren kann. In diesem 

Falle wird er möglicherweise durch Drittfinanzierung (so etwa 

durch einen Kredit) zum Handeln gezwungen sein. Ist die Ab-

wehrmaßnahme generell wirtschaftlich unzumutbar, so ist 

die Beeinträchtigung vom Nachbarn zu dulden. In diesem 

Falle hat er jedoch eine Art „Entschädigungsanspruch“ (vgl. 

§ 906 Abs. 2 BGB) in Geld, wenn die Einwirkung eine ortsüb-

liche Benutzung seines Grundstücks oder dessen Ertrag über 

das zumutbare Maß hinaus beeinträchtigt. Die Höhe richtet 

sich nach dem Wertverlust des Grundstücks durch die beste-

hende Beeinträchtigung. In diesem Zusammenhang wird auf 

die Fallbeispiele verwiesen.

Nach § 906 BGB kann der Grundstückseigentümer 
verschiedene Einwirkungen vom Nachbargrundstück verbieten, wenn 
sie wesentlicher art sind und keine Duldungspflicht besteht. Die Dul-
dungspflicht orientiert sich an der ortsüblichkeit der Einwirkung bzw. 
an der allgemeinen Zumutbarkeit, die Störung abstellen zu können. 
Für eine zu duldende wesentliche Beeinträchtigung besteht ggf. ein 
geldmäßiger ausgleichsanspruch (vgl. § 906 abs. 2 letzter Satz BGB).

Die Beweislast für das Vorliegen einer „Immission“ liegt beim 

Kläger. Der Beklagte hat natürlich im Gegenbeweis die Mög-

lichkeit, festzustellen, dass es sich bei der Einwirkung lediglich 

um eine solche unwesentlicher Art handelt.

Mit dem sogenannten Sachenrechtsänderungsgesetz (BGBl. 

1994 I, 2489) trat mit Wirkung vom 1.10.1994 eine Änderung 

des § 906 BGB in Kraft, wonach die Zivilgerichte künftig die 

neueste Rechtsentwicklung beachten müssen.

Was heißt das genau? Zunächst einmal erhielt die Nachbar-

rechtsbestimmung des § 906 Abs. 1 BGB folgenden Passus: 
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„Der Eigentümer eines Grundstückes kann die Zuführung 
von Gasen, Dämpfen, Gerüchen, Rauch, Ruß, Wärme, Geräusch, Erschüt-
terungen und ähnlichen von einem anderen Grundstück ausgehenden 
Einwirkungen insoweit nicht verbieten, als die Einwirkung die Benutzung 
seines Grundstücks nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt. Eine un-
wesentliche Beeinträchtigung liegt in der Regel vor, wenn die in Gesetzen 
oder Rechtsverordnungen festgelegten Grenz- oder Richtwerte von den 
nach diesen Vorschriften ermittelten oder bewerteten Einwirkungen nicht 
überschritten werden. Gleiches gilt für Werte in allgemeinen Verwaltungs-
vorschriften, die nach § 48 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erlassen 
worden sind und den Stand der Technik wiedergeben.“

Was steckt dahinter? Nun ganz einfach. Bislang war es so, 

dass die Gerichte aufgrund der alten Fassung des § 906 BGB 

die Frage, ob eine wesentliche Beeinträchtigung vorliegt, nach 

dem „Empfinden eines normalen Durchschnittsmenschen“ 

beurteilten, wobei Natur und Zweckbestimmung des Grund-

stücks von Bedeutung waren. Die Beeinträchtigung musste 

also über das ortsübliche Maß hinausgehen. Bei der Durch-

setzung nachbarrechtlicher Ansprüche kam es in der Ver-

gangenheit verschiedentlich dazu, dass zwei an sich ähnlich 

gelagerte Fälle durch Verwaltungsgerichte oder Zivilgerichte 

unterschiedlich beurteilt wurden, weil das öffentliche Recht 

(insbesondere das Immissionsschutzrecht) schon immer an 

die durch die Verwaltungsvorschriften festgelegten Grenz- 

und Richtwerte gebunden war. Die Neuerung soll zu mehr 

Rechtssicherheit führen. Ob diese eintritt, muss im Einzelfall 

beobachtet werden. Die Gesellschaft für Lärmbekämpfung 

e.V. vertritt in der „Lärmfibel“ die Meinung, dass die Neue-

rung im Rahmen der Zivilgerichtsbarkeit u.U. zu einer Rechts-

verweigerung führen kann. Dies wird damit begründet, dass 

es erwiesenermaßen auch wesentliche Beeinträchtigungen 

gibt, die unter den festen Richt- und Grenzwerten liegen. Bei 

dem starren Rückgriff auf vorhandene Dezibelwerte wird die-

ser Umstand ignoriert. Interessant ist in diesem Zusammen-

hang eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes (Az. ZR 
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89/919), der die Feststellungen eines Oberlandesgerichtes zu 

einer Lärmbelästigung gerügt hat, weil die Richter sich kei-

nen persönlichen Eindruck vor Ort verschafften, sondern ihre 

Entscheidung nur auf Messwerte abstellten. Die Lästigkeit ei-

nes Geräusches, so die Bundesrichter, hänge nicht allein von 

Messwerten ab, sondern von einer Reihe anderer Umstände, 

für die es auf das eigene Empfinden des Richters ankomme.

In den nachfolgenden Einzelausführungen sollen nachbar-

rechtliche Abwehransprüche dargestellt werden, die sich 

aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch ergeben. Im Bereich der 

 Abwehr von sogenannten Immissionen (Lärmbeeinträchti-

gung, Luftverunreinigung, Staubbelästigung von gewerbli-

chen Anlagen) gibt es neben dem Zivilrechtsweg ggf. auch 

einen öffentlich-rechtlichen Abwehranspruch, der über das 

Bundes-Immissionsschutzgesetz bzw. die Immissionsschutz-

gesetze der Länder gewährleistet wird (vgl. hierzu Ausführun-

gen auf S. 222 ff.).

Welchen schutz gewährt das Umwelthaftungsgesetz? 

Das Umwelthaftungsgesetz vom 10.12.1990 (BGBl. I S. 2634 ff.), das zum 
1.1.1991 in Kraft getreten ist, möchte den Privatrechtsschutz gegenüber 
Anlagen verbessern. Es ist eine Anspruchsgrundlage zur Erhebung eines 
Schadensersatzes, wenn durch eine Anlage (in der gewerblichen Anlage, 
vgl. Anhang I zum Gesetz) eine schädliche Umwelteinwirkung entsteht. Ein 
solcher Umstand kann sich unmittelbar beim Anlagebetrieb oder auch bei 
einem sogenannten „Störfall“ ergeben. Ansprüche sind dann ausgeschlos-
sen, wenn die Umwelteinwirkung als unwesentliche Beeinträchtigung im 
Sinne des § 906 BGB angesehen wird.

GRILLRAUcH UND KAMINqUALM
Gerade in Sommermonaten geht Herr Paulmann gerne seiner 

Leidenschaft des Gartengrillens nach. Für seine Grillspezialitä-

ten ist er in der Nachbarschaft bestens bekannt. Nicht erfreut 

von diesem Hobby ist Paulmanns unmittelbarer Nachbar, der 

Grillrauch


